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1. Grundlagen 

1.1. Aufgabenstellung 

Das Ingenieurbüro ISA (Ingenieure für Städtebau und Architektur) ist mit der bauausführenden 

Planung des Wohngebietes „im Hochfeld I“ in der Gemeinde Kiedrich beauftragt. Der Auftrag um-

fasst die Verkehrsplanung sowie die Planung der Ingenieurbauwerke Kanalisation und Trinkwas-

serversorgung.  

Im Rahmen der Planung der Schmutz- und Regenwasserkanalisation ist die Sammlung und 

schadlose Abführung des Abwassers sicherzustellen. Gegenstand des vorliegenden Berichtes ist 

daher der Umgang mit dem anfallenden Niederschlagswasser sowie der Bemessung der Entwäs-

serungsanlagen. 

1.2. Rahmenbedingungen 

Die Gemeinde Kiedrich liegt im Rheingau, etwa 2 km der Stadt Eltville am Rhein und drei Kilome-

ter vom Rheinufer entfernt. Sie liegt im Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis im Bundesland Hessen. 

 

Abbildung 1: Ortslage Kiedrich – Quelle: google maps 

 

c 
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Das Plangebiet wird im Nordwesten von der Straße „Hochfeld“ und im Nordosten von bebauten 

Grundstücken begrenzt. Südwestlich und südöstlich schließen landwirtschaftlich genutzte Flä-

chen an. 

 

Abbildung 2: Plangebiet – Quelle: geoportal hessen 

1.3. Hydrogeologische Verhältnisse 

Von Institut für Geotechnik Dr. Jochen Zirfas liegen drei geotechnische bzw. hydrologische Be-

richte für das Bauvorhaben vom 15.11.2024, 4.6.2025 sowie vom 25.03.2026 vor. 

 

Grund-, Schicht- oder Stauwasser wurde zum Zeitpunkt der Feldarbeiten bis zur jeweiligen End-

teufe der durchgeführten Aufschlüsse nicht angetroffen. Generell muss jedoch aufgrund der 

Hanglage nach Perioden mit höheren Niederschlagsraten mit dem Auftreten von Schicht- und 

Stauwasserhorizonten ab GOK gerechnet werden. Die durch die Feldversuche ermittelten kf-

Werte liegen zwischen 1,31 * 10-6 und 9,12 * 10-7 m/s.  

 

Eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswasser ist daher prinzipiell nicht mög-

lich. 
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Im Bereich des süd-östlichen Baugebiet (Standort für geplanten Regenrückhaltespeicher) 

wurden Nachsondierungen vorgenommen, zur Überprüfung ob eine Versickerung in die-

sen Bereich möglich ist. Im Bericht vom 25.03.2026 wird entsprechend beschrieben, dass 

die Bodenverhältnisse mit einem kf-Wert von 5,58 x 10-7 nicht für eine Versickerung geeig-

net sind.  

 

Daher ist im gesamten Baugebiet keine Versickerung möglich.  

1.4. Planungsbeschreibung 

Das Neubaugebiet besitzt eine Größe von 47.056 m² mit ca. 30.766 m² Nettobauland. Insgesamt 

entstehen 93 Bauplätze, die alle  an die Leitungsinfrastruktur angeschlossen sind. Zur Entsorgung 

des anfallenden Abwassers wird ein Trennsystem geplant. Das gesammelte Schmutzwasser wird 

in die bestehenden Kanal (DN250STZ) in der Straße „Hochfeld“ eingeleitet.  

Die Entwässerung von Oberflächenwasser wird dabei zweigeteilt. Jedes Grundstück erhält eine 

bezogen auf die Grundstücksgrenze bemessene Rückhaltezisterne (50 l je m² abflusswirksame 

Fläche, jedoch mindestens 5,0 m³) mit gedrosselter Einleitung in den neuen Regenwasserkanal. 

Der gedrosselte Überlauf der grundstücksbezogenen Zisternen wird bei der Berechnung des 

Rückhaltevolumen berücksichtigt. Das Niederschlagswasser der öffentlichen Flächen (Fahrbahn, 

Stellplätze, Grünflächen) wird gesammelt und in zwei zentrale unterirdische Regenrückhaltebe-

cken in betonbauweise zwischengespeichert. Das Regenwasser wird dann gedrosselt abgegeben 

und dem vorhandenen Kanalnetz zugeleitet.  

Die Zufahrtsstraßen außerhalb des bebauten Gebietes im Süden werden in straßenbegleitende 

Mulden entwässert und wurden bei der Berechnung der zentralen Rückhaltung nicht berücksich-

tigt.  
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 Abbildung 3: Leitungsplan– Quelle: ISA Ingenieure 

 

Die Entwässerung des Baugebietes erfolgt in zwei Teilbereichen. Die südwestlich gelegenen 

Grundstücke werden an das unterirdische Regenrückhaltebecken (Stahlbetonbauwerk) in der 

Planstraße angeschlossen, während die nördlich gelegenen Grundstücke an das Regenrückhal-

tebecken unterhalb des öffentlichen Parkplatzes angeschlossen werden. 

Die beiden Becken werden mit einem Drosselabfluss und Notüberlauf in die bestehenden Misch-

wasserkanäle der Abwasserleitung ausgestattet.  

 

2. Berechnungen des Regenrückhalteraumes 

Für den Umgang mit Niederschlagswasser sind insbesondere die Regelungen des Hessischen 

Wassergesetzes (HWG) und die darauf aufbauenden Verordnungen zu beachten, sowie die 

Merkblätter DWA-Arbeitsblatt 138 und DWA-Arbeitsblatt 153 zu berücksichtigen.  



Entwässerungsgutachten zum Bebauungsplan Gemeinde Kiedrich 

 „Wohngebiet Hochfeld I“ Rheingau-Taunus-Kreis 

Stand: Entwurf Seite 8 von 15 Seiten 

  

 

Bei der Ermittlung des erforderlichen Volumens des Regerückhalteraumes wird ein 100-

jährliches Starkregenereignis zugrunde gelegt. Die Ergebnisse der Bemessung werden in den 

nachfolgenden Darstellungen aufgezeigt. Die jeweiligen Abflussbeiwerte sind dem DWA-

Arbeitsblatt 138, Tabelle 2 für die jeweiligen Befestigungsarten entnommen. 

 

 

 

Art der Befestigung Fläche AE [m²] Abflussbeiwert Ψ 
Abflusswirksame  

Fläche [m²] 

Angeschlossene 

Verkehrsflächen 
7.000 m² 0,9 6.300 

Summe Abflusswirksame Fläche (Gesamt) 6.300 

Tabelle 1: Relevante Einzugsgebiete für die Ermittlung des Oberflächenabflusses - Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Für die Bemessung des Drosselabflusses wird seitens der Gemeinde eine 

Drosselabschlussspende von 10 l/(s*ha) vorgegeben.  
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Das erforderliche Rückhaltevolumen beträgt gerundet ca. 420 m³. 

 

Zur Rückhaltung des anfallenden Oberflächenwassers werden unterirdische Rückhaltebecken in 

betonbauweise eingesetzt. Die Becken verfügen über einen Notüberlauf sowie einen gedrossel-

ten Ablauf in die bestehenden Mischwasserkanäle. Auf diese Weise wird verhindert, dass bei 

Rückstau Mischwasser in den Rückhalteraum eindringen kann.  

 

Die Entwässerung des südlichen Teilbereichs erfolgt über ein Rückhaltebecken mit einem Ge-

samtvolumen von 150 m².  

 

Die Entwässerung des nördlichen Teilbereiches erfolgt über ein Rückhaltebecken mit einem Ge-

samtvolumen von 270 m².  
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3. Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie 

Das Entwässerungskonzept im Rahmen des Bebauungsplans „Wohngebiet Hochfeld“ der Ge-

meinde Kiedrich behandelt die Sammlung und die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers 

des geplanten Neubaugebietes. Der Flächenanteil des Baugebietes beträgt: 

- ca. 3,76 ha Wohnbaufläche 

- ca. 0,53 ha Verkehrsfläche 

- ca. 0,02 ha Fußweg 

- ca. 0,41 ha landwirtschaftlicher Weg 

- ca. 0,27 ha Grünfläche 

3.1. Identifizierung und Beschreibung der betroffenen Wasserkörper (Ist-Zustand) 

- Grundwasserkörper (GWK) 

 

Abbildung 4: Lage des Grundwasserkörpers – Quelle: geoportal.bafg.de 

 

Allgemeine Kenndaten Grundwasserkörper: 
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GWK-Name:   2510_3105 

internationale GWK-Nr.: DEGB_DEHE_2510_3105 

GW-Horizont:   Grundwasserkörper und-gruppen in Hauptgrundwasserleiter 

Flussgebietseinheit:  Rhein 

Bearbeitungsgebiet:  Oberrhein 

Bundesland:   Hessen 

Fläche:   129,481 km² 

 

Hydrogeologischer Großraum: 

Oberrheingraben mit Mainzer Becken und nordhessischem Tertiär 

 

Schutzgebiete 

 

Abbildung 5: Schutzgebiete – Quelle: geoportal.bafg.de 

 

Das Plangebiet liegt ca. 3 km nördlich des Rheinufers mit Flora-Fauna-Habitaten, Vogelschutz-

gebieten sowie dem Naturschutzgebiet „Mariannenaue“.  Ca. 1,5 km nördlich von Kiedrich 

schließt der Naturpark Rhein-Taunus sowie das Naturschutzgebiet und Fauna-Flora-Habitat 

„Weihersberg bei Kiedrich“.  
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Im Plangebiet selbst sind keine Schutzgebiete wie Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzge-

biete, wasserabhängige FFH- und Vogelschutzgebiete betroffen. Trinkwasserschutzgebiete, Mi-

neralwassereinzugsgebiete sowie Heilquellenschutzgebiete sind nicht vorhanden. 

 

Spezifische Kenndaten Grundwasserkörper: 

Messstellen quantitativ und qualitativ: 

HE_10394-Br.IV, Eltville 

 

Mengenmäßiger Zustand: und chemischer Zustand: 

chemischer Zustand Sulfat:  gut 

Bewertung Trinkwasser:  gut 

Bewertung Menge:   gut 

 

chemischer Zustand Chlorid:  gut 

chemischer Zustand Nitrat:  schlecht 

chemischer Zustand Ammonium: schlecht 

Gesamtbewertung Chemie: schlecht 

 

Aufgrund der Bewertung nach dem Wasserkörpersteckbrief Grundwasserkörper / 3. Bewirtschaf-

tungsplan von 2022 ist die Zielerreichung im vorliegenden Grundwasserkörper der mengenmä-

ßige Zustand des Grundwasserkörpers erreicht. Der chemische Zustand wird mit „schlecht“ be-

wertet. Sowohl Ammonium-N als auch Nitrat überschreiten die Schwellenwerte. Voraussichtlicher 

Zeitpunkt der Zielerreichung eines guten chemischen Zustandes ist nach 2045 zu erwarten. 
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3.2. Prüfung des Verschlechterungsverbotes 

3.2.1 Prüfung der Auswirkungen des Vorhabens 

Im Plangebiet wird ein Neubaugebiet mit einer Größe von 47.056 m² erschlossen. Als allgemeines 

Wohngebiet ist davon auszugehen, dass hier kein landwirtschaftlicher Verkehr sowie industrieller 

Schwerverkehr anfällt. Sowohl das Oberflächenwasser von den Dachflächen, als auch der Hof-

flächen und Straßen ist nicht behandlungsbedürftig.  

Das anfallende Oberflächenwasser des geplanten Neubaugebietes wird in zwei Becken gespei-

chert. Für diese Rückhaltebecken besteht keine Versickerungsfähigkeit. Das anfallende Nieder-

schlagswasser wird gedrosselt in den bestehenden Mischwasserkanal eingeleitet. 

Eine Auswirkung auf den Grundwasserkörper ist dadurch sowohl mengenmäßig, als auch che-

misch nicht gegeben.  

 

3.2.2 Prüfung des Zielerreichungsgebotes 

Durch die Erschließung des Neubaugebietes „Wohngebiet Hochfeld I“ werden 13.000 m² bebaute 

Grundstücksflächen 7.000 m² Erschließungsflächen geschaffen.  Im gesamten Baugebiet ist 

keine Versickerung vorgesehen, das anfallende Niederschlagswasser wird gedrosselt der beste-

henden Abwasserleitung zugeführt.  

Eine Auswirkung auf den Grundwasserkörper „2510_3105“ ist dadurch sowohl mengenmäßig, als 

auch chemisch nicht gegeben. Der „gute“ mengenmäßige Zustand als Zielerreichung nach dem 

3. Bewirtschaftungsplan von 2022 bleibt auch nach den Baumaßnahmen erhalten.  

Voraussichtlicher Zeitpunkt der Zielerreichung eines guten chemischen Zustandes ist nach 2045 

zu erwarten. 

 

 


